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Abschnitt A 

§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen 

1. Versicherte Sachen 

Versicherungsschutz wird gewährt für die nachstehend genannten neuen und gebrauchten 
elektronischen Geräte, welche frei von bekannten Schäden sind, bis zu einem maximalen 
Alter von 6 Monaten nach Neukauf inkl. dem in der Originalverpackung enthaltenem Zubehör: 

a) Smartphones 

Smartphones, Handys 

b) mobile elektronische Geräte 

Notebook, Powerbook, Tablet-PC, E-Book-Reader, Digitalkamera, Smartwatch 

Gebrauchte Geräte 

Ein Gebrauchtgerät ist immer dann gegeben, wenn dieses nicht innerhalb von 7 Tagen nach 
Neukauf abgesichert wird. Für Gebrauchtgeräte (die nicht älter als 6 Monate sein dürfen) 
beginnt der Versicherungsschutz nach Ablauf einer Wartezeit von 6 Wochen, gerechnet von 
dem im Zertifikat angegebenen Versicherungsbeginn. 

2. Nicht versicherte Sachen 

a) Wechseldatenträger; 

b) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmittel, wie z.B. Akkus, 

Batterien, Toner, Fuser, Tinte, Kohlebürsten, Trommeln und Lampen; 

c) sonstige Teile, die während der Lebensdauer erfahrungsgemäß mehrfach 

ausgewechselt werden müssen, wie z.B. Kühl- und Löschmittel, Farbbänder, Filme, 

Bild- und Tonträger, Sicherungen, Lichtquellen (z.B. von Projektoren), Kabel, 

Gummischläuche; 

d) Werkzeuge aller Art; 

e) separat bzw. zusätzlich gekauftes Zubehör und nachträglich gekauftes Zubehör; 

f) Software aller Art; 

g) defekt angelieferte Geräte; 

h) Spielzeug, Roboter, Instrumente, Hardwareerweiterungen, Joysticks, Gamepads, 

Lenkräder, Kühlboxen; 

i) Wechselobjektive von Kameras; 

j) Plagiate oder sonstige nicht originale Herstellerprodukte; 

k) Geräte, die nicht für den Verkauf in der Bundesrepublik Deutschland vorgesehen sind; 

l) überholte oder instandgesetzte (refurbished) Geräte. 

§ 2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden 

1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen eintretende Beschädigungen oder 
 Zerstörungen von versicherten Sachen (Sachschaden) sowie bei Abhandenkommen 
versicherter Sachen durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünderung. 

Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten
 weder rechtzeitig vorhergesehen haben, noch hätten vorhersehen müssen, wobei nur grobe 
Fahrlässigkeit schadet und diese den Versicherer dazu berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

 Insbesondere wird Entschädigung geleistet für Sachschäden durch 

a) Bedienungsfehler; 

b) Sturz, Bruch; 

c) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Überspannung, Induktion, Kurzschluss; 
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d) Sabotage, Vandalismus; 

e) Hagel, Sturm, Witterung; 

f) Leitungswasser, sonstige Flüssigkeiten. 

Versicherungsschutz besteht bei Abhandenkommen des Gerätes, sofern dies im Zertifikat 

ausgewiesen ist, durch: 

g) Diebstahl (gemäß § 242 StGB); 

h) Einbruchdiebstahl nur, wenn sich das Gerät in einem verschlossenen Raum eines 

Gebäudes oder in einem verschlossenen, nicht einsehbaren Kofferraum oder 

Handschuhfach eines verschlossenen PKW befand und der Einbruchdiebstahl in den 

PKW nachweislich zwischen 6 und 22 Uhr verübt wurde; 

i) Raub und Plünderung. 

2. Nicht versicherte Gefahren und Schäden 

a) Schäden, für die ein Dritter aufgrund von Garantie- oder 

Gewährleistungsbestimmungen sowie sonstiger gesetzlicher oder vertraglicher 

Bestimmungen zu haften hat; 

b) Schäden durch Unterschlagung, Liegenlassen, Vergessen und Verlieren; 

c) Schäden durch Diebstahl (gemäß § 242 StGB), Einbruchdiebstahl, Raub und 

Plünderung, sofern nicht anders vereinbart; 

d) Schäden an Fernbedienungen, Controller, 3D-Brillen nach Ablauf von 24 Monaten 

nach Kaufdatum; 

e) Störungen, die durch Einstellung laut Bedienungsanleitung des Herstellers behoben 

werden können; 

f) Schäden oder Störungen am Gerät, die durch Reinigung des Gerätes behoben 

werden können; 

g) Schäden durch unzureichende Verpackung des Gerätes bei Transport oder Versand; 

h) Leistungen, die zur Beseitigung unerheblicher Mängel, insbesondere Kratz-, 

Schramm- und Scheuerschäden sowie sonstiger Schönheitsfehler, die den 

technischen Gebrauch des Gerätes nicht beeinträchtigen, erbracht werden; 

i) Schäden, die von einer anderen Versicherung oder Garantie reguliert werden; 

j) Pixelfehler, die im Rahmen der Fehlertoleranz Kategorie 1-2 der ISO Norm 13406-2 

liegen; 

k) Serienschäden sowie Rückrufaktionen seitens des Herstellers; 

l) Kriegs- oder bürgerkriegsähnliche Ereignisse, Aufruhr, innere Unruhen, politische 

Gewalthandlungen, Attentate oder Terrorakte, Streik, Aussperrung oder 

Arbeitsunruhen, Enteignungen oder enteignungsgleiche Eingriffe, Beschlagnahme, 

Entziehungen, Verfügungen oder sonstige Eingriffe von hoher Hand sowie durch 

elementare Naturereignisse oder Kernenergie; 

m) Schäden durch dauernde Einflüsse des Betriebes, normale Abnutzung; 

n) Schäden durch nicht fachgerechtes Einbauen, unsachgemäße Reparatur / Eingriffe 

nicht vom Versicherer autorisierter Dritter, unsachgemäße, nicht bestimmungsgemäße 

oder ungewöhnliche, insbesondere nicht den Herstellervorgaben entsprechende 

Verwendung oder Reinigung des Gerätes; 

o) Schäden an oder durch Software oder Datenträger, durch Computerviren, 

Programmierungs- oder Softwarefehler; 

p) Schäden an Verschleißteilen und Verbrauchsmaterialien sowie Batterien und Akkus; 

q) durch vorsätzliche Handlungen oder Unterlassungen des Versicherungsnehmers oder 

eines berechtigten Nutzers des Gerätes verursachte Schäden; 

r) unmittelbare und mittelbare Sachfolge- und Vermögensschäden; 

s) Leistungen, die aufgrund von Service-, Justage- und Reinigungsarbeiten notwendig 
werden. 
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3. Gefahrendefinitionen 

Im Sinne dieser Bedingungen gilt: 

a) Raub 

Raub liegt vor, wenn gegen den Versicherungsnehmer Gewalt angewendet oder 
angedroht wird, um dessen Widerstand gegen die Wegnahme versicherter Sachen 
auszuschalten. 

Dem Versicherungsnehmer stehen geeignete Personen gleich, die vorübergehend die 
Obhut über die versicherten Sachen ausüben. 

b) Einbruchdiebstahl 

Einbruchdiebstahl im Sinne dieses Vertrages liegt vor, wenn jemand fremde Sachen 
wegnimmt, nachdem er in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder 
mittels 

aa) richtiger Schlüssel, die er durch Einbruchdiebstahl oder durch Raub an sich 
gebracht hatte; 

bb) falscher Schlüssel oder 

cc) anderer Werkzeuge eindringt. 

c) Brand, Blitzschlag, Explosion 

aa) Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden 
ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft auszubreiten 
vermag. 

bb) Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen. 

cc) Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen 
beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung. 

d) Leitungswasser 

Leitungswasser ist Wasser, das aus den Zu- und Ableitungsrohren, den sonstigen 
Einrichtungen der Wasserversorgung oder der Warmwasserheizungs-, 
Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen-, oder Solarheizungsanlagen 
bestimmungswidrig ausgetreten ist. Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, 
Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen sowie Wasserdampf stehen 
Leitungswasser gleich. 

§ 3 Versicherte Interessen 

1. Versichert ist das Interesse des Versicherungsnehmers. 

Ist der Versicherungsnehmer nicht Eigentümer, so ist auch das Interesse des 
Eigentümers versichert. Die Bestimmungen zu versicherten Schäden und Gefahren 
bleiben unberührt. 

2. Bei Sicherungsübereignung gilt dies auch dann, wenn der Versicherungsnehmer das 
Eigentum nach Abschluss der Versicherung überträgt. 

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen gemäß §§ 95 ff VVG zur Veräußerung 
der versicherten Sache. 

3. Hat der Versicherungsnehmer die Sache unter Eigentumsvorbehalt verkauft, so ist 
auch das Interesse des Käufers versichert. Der Versicherer leistet jedoch keine 
Entschädigung für Schäden, für die der Versicherungsnehmer als Lieferant (Hersteller 
oder Händler) gegenüber dem Käufer einzutreten hat oder ohne auf den Einzelfall 
bezogene Sonderabreden einzutreten hätte. 

§ 4 Versicherungsort 

Versicherungsschutz besteht in Deutschland und darüber hinaus weltweit, soweit es sich um 
vorübergehende Aufenthalte handelt. Der Erfüllungsort jeglicher Leistungen aus dem R+V-
GeräteSchutz ist ausschließlich der Wohnort des Versicherungsnehmers in Deutschland. 
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§ 5  Versicherungswert 

Versicherungswert ist die auf dem Zertifikat angegebene Deckungssumme. Ausschlaggebend 

für die Bestimmung der Deckungssumme ist der Kaufpreis inklusive Mehrwertsteuer des im 

Zertifikat eingetragenen Gerätes zum Zeitpunkt des Neukaufes. Handelt es sich um ein 

bezuschusstes oder subventioniertes Gerät (z.B. durch Hersteller oder Provider), so tritt an 

Stelle des Kaufpreises, die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) des Herstellers zum 

Zeitpunkt des Neukaufes. Der Versicherungswert bildet die maximale Entschädigungsgrenze 

im Schadenfall. Wird aufgrund falscher Angaben erst nach Zustellung des Zertifikats, z.B. 

anlässlich eines Schadens, festgestellt, dass 

- für das versicherte Gerät bei Abschluss ein falscher Versicherungswert angegeben 

wurde, erfolgt eine rückwirkende korrekte Einstufung zzgl. einer Bearbeitungsgebühr 

von 10,00 Euro. Die Beiträge werden rückwirkend ab Vertragsbeginn angepasst. 

- das versicherte Gerät nicht über diesen Vertrag versicherbar ist, wird der Vertrag 

rückwirkend aufgehoben. Bis dahin gezahlte Beiträge werden rückerstattet. 

§ 6 Umfang der Versicherungsleistung 

1. Die Ersatzleistung beschränkt sich im Reparaturfall – unter Ausschluss eines jeden 

weiteren Anspruches – auf die Kosten der erforderlichen Reparatur des 

beschädigten Gerätes durch ein vom Versicherer beauftragtes 

Reparaturdienstleistungsunternehmen. Mehrkosten, die dadurch entstehen, dass bei 

der Reparatur Änderungen oder Konstruktionsverbesserungen vorgenommen werden, 

gehen zu Lasten des Versicherungsnehmers. 

2. Die Versicherungsleistung ist begrenzt auf den Versicherungswert abzgl. des 

vereinbarten Selbstbehaltes. 

Sofern nicht anders im Zertifikat ausgewiesen, bildet abweichend hiervon der Zeitwert 

abzgl. des vereinbarten Selbstbehaltes die maximale Entschädigungsgrenze. 

Überschreiten die Reparaturkosten die maximale Entschädigungsgrenze des 

versicherten Gerätes bei Eintritt des Schadens oder ist dieses durch ein versichertes 

Ereignis abhandengekommen, handelt es sich um einen Totalschadenfall und der 

Versicherungsnehmer erhält nach Wahl des Versicherers ein (ggf.) gebrauchtes 

Ersatzgerät oder den entsprechenden Wert als Geldersatz. Der Versicherungsnehmer 

hat im Schadenfall keinen Anspruch auf Geldersatz. 

3. Der Zeitwert reduziert sich ab Neukaufdatum des Gerätes durch den Erstbesitzer wie 

folgt: 

Alter des Gerätes in Monaten Maximale Entschädigung vom 

Versicherungswert 

0 – 6 100% 

ab 6 – 12 80% 

ab 12 – 24 60 % 

ab 24 – 30 40 % 

Die Differenzzuzahlung des Versicherungsnehmers ergibt sich aus dem Kaufpreis des 

neuen Gerätes gleicher Art und Güte abzüglich der bedingungsgemäßen 

Versicherungsleistung. 

4. Überschreitet der Wert des Gerätes zum Zeitpunkt des Schadeneintritts die 

Deckungssumme, leistet der Versicherer bis zur Höhe der vereinbarten 

Deckungssumme abzüglich Selbstbehalt. § 75 VVG findet keine Anwendung. 
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5. Bei Beschaffung eines Ersatzgerätes oder Entschädigung in Form von Geldersatz 

kann der Versicherer die Herausgabe des versicherten Gerätes und des 

serienmäßigen Zubehörs sowie den Nachweis einer Ersatzbeschaffung verlangen. 

6. Im Schadenfall sind die versicherten Geräte, inklusive des vollständigen 

serienmäßigen Zubehörs, an das beauftragte Dienstleistungsunternehmen zu 

übergeben (Hol- und Bringservice). Die Kosten für die Übersendung werden 

übernommen. Hierzu erhält der Versicherungsnehmer einen Versandschein vom 

beauftragten Dienstleister. 

7. Bei bedingungsgemäß versicherten Sachschäden trägt der Versicherungsnehmer 

einen Selbstbehalt: 

Deckungssumme Höhe des Selbstbehalts 

bis einschließlich 500,00 EUR 25,00 EUR 

bis einschließlich 1.000,00 EUR 50,00 EUR 

bis einschließlich 3.000,00 EUR 75,00 EUR 

bis einschließlich 4.000,00 EUR 150,00 EUR 

bis einschließlich 5.000,00 EUR 200,00 EUR 

Bei einem bedingungsgemäß versicherten Eigentumsdelikt (Diebstahl, 

Einbruchdiebstahl, Raub, Plünderung gem. § 2 Ziffer 1) trägt der 

Versicherungsnehmer einen Selbstbehalt von 25% des Versicherungswerts gemäß 

§ 5, mindestens jedoch den vereinbarten Selbstbehalt bei Sachschäden. 

Bei Auslieferung des reparierten Gerätes bzw. Ersatzgerätes im Rahmen der 
Schadenregulierung wird der vereinbarte Selbstbehalt per Nachnahme durch das 
Versandunternehmen eingezogen. Abweichend dazu wird bei einer Entschädigung in 
Form von Geldersatz der Selbstbehalt von der Versicherungsleistung abgezogen. 

8. Bei einem bedingungsgemäß versicherten Eigentumsdelikt werden die in Folge 

dessen nachweislich und gegen den Willen des Versicherungsnehmers anfallenden 

Gesprächsgebühren bis zu 250,00 EUR je Schadenfall, maximal jedoch bis zu deren 

tatsächlicher Höhe erstattet. 

§ 7 Subsidiarität 

Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer insoweit keinen Versicherungsschutz, als 
der Versicherungsnehmer Entschädigung aus einem anderen Versicherungsvertrag 
beanspruchen kann. 

§ 8 Verantwortlichkeit Geräteidentifikation 

Für die Richtigkeit der im Zertifikat abgedruckten Geräteidentifikationsdaten ist ausschließlich 
der Versicherungsnehmer verantwortlich. Er hat diese sofort nach Erhalt des Zertifikats zu 
prüfen und eventuelle Unrichtigkeiten unverzüglich per E-Mail an  
G_R+V-GeraeteSchutz@ruv.de anzuzeigen. Unterlässt er dies und stimmen die 
Geräteidentifikationsdaten des Produkts nicht mit den im Zertifikat abgedruckten überein, 
besteht kein Versicherungsschutz. 

§ 9 Wiederherbeigeschaffte Geräte 

1. Anzeigepflicht 

Wird der Verbleib eines abhanden gekommenen Gerätes ermittelt, so hat der 

Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlangung dem Versicherer unverzüglich in Textform 

anzuzeigen. 
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2. Wiedererhalt vor Erhalt der Versicherungsleistung 

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz eines abhanden gekommenen Gerätes 

zurückerlangt, bevor er die volle Versicherungsleistung für dieses Gerät erhalten hat, so 

behält er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er das Gerät innerhalb von zwei Wochen 

dem Versicherer zur Verfügung stellt. Andernfalls ist eine für dieses Gerät gewährte Leistung 

zurückzugeben. 

3. Wiedererhalt nach Erhalt der Versicherungsleistung 

a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz eines abhanden gekommenen Gerätes 

zurückerlangt, nachdem er für dieses Gerät eine Versicherungsleistung in voller Höhe 

seines Versicherungswertes erhalten hat, so hat der Versicherungsnehmer die 

Versicherungsleistung zurückzugeben oder das Gerät dem Versicherer zur Verfügung 

zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei 

Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuüben; 

nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer über. 

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz eines abhanden gekommenen Gerätes 

zurückerlangt, nachdem er für dieses Gerät eine Versicherungsleistung erhalten hat, 

die bedingungsgemäß geringer als der Versicherungswert ist, so kann der 

Versicherungsnehmer das Gerät behalten und muss sodann die 

Versicherungsleistung zurückgeben. Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen 

nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so hat 

der Versicherungsnehmer das Gerät im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich 

meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält 

der Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen 

Entschädigung entspricht. 

4. Beschädigte Geräte 

Sind wiederbeschaffte Geräte beschädigt worden, so kann der Versicherungsnehmer die 

bedingungsgemäße Entschädigung in Höhe der Wiederherstellungskosten auch dann 

verlangen oder behalten, wenn das Gerät in den Fällen von Nr. 2 oder Nr. 3 bei ihm verbleibt. 

5. Gleichstellung 

Dem Besitz eines zurückerlangten Gerätes steht es gleich, wenn der Versicherungsnehmer 

die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu verschaffen. 

6. Übertragung der Rechte 

Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer das zurückerlangte Gerät zur Verfügung zu 
stellen, so hat er dem Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu 
übertragen, die ihm mit Bezug auf dieses Gerät zustehen. 

§ 10 Wechsel des versicherten Gerätes 

a) Sollte der Versicherungsnehmer im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung den 
Kaufvertrag für das Gerät rückgängig machen, kann der R+V-GeräteSchutz gegen 
Erstattung des zeitanteiligen Beitrages gekündigt werden (maßgebend ist der Eingang 
der E-Mail über G_R+V-GeraeteSchutz@ruv.de). 

b) Wird das Gerät im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung oder einer 
Garantieleistung durch ein neues Gerät gleicher Art und Güte getauscht, geht der 
R+V-GeräteSchutz auf das neue Gerät über. Zur Einforderung einer Leistung müssen 
auch die entsprechenden Nachweise (Lieferschein, Austauschbeleg, etc.) beigebracht 
werden. 

c) Da sich der R+V-GeräteSchutz auf das Gerät bezieht, kann dieses innerhalb der 
Laufzeit des Versicherungsvertrages weitergegeben/verkauft werden. Der Schutz 
bleibt aufrecht, solange der Erwerber die Rechte und Pflichten vom R+V-
GeräteSchutz anerkennt. Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag, der 
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auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungsperiode entfällt, 
als Gesamtschuldner. Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit 
sofortiger Wirkung zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht 
innerhalb eines Monats nach dem Erwerb ausgeübt wird. 

d) Nach einem Totalschaden oder Eigentumsdelikt geht der Versicherungsvertrag auf 

das Ersatzgerät über. 
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Abschnitt B 

§ 1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum 
Vertragsschluss 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle 
ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt 
hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu 
schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach 
seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer, Fragen in Textform im 
Sinne des Satzes 1 stellt. 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Abs. 1, so kann der Versicherer 
nach Maßgabe der §§ 19-21 VVG vom Vertrag zurücktreten, kündigen oder eine 
Vertragsänderung vornehmen. Der Versicherer kann nach § 21 Abs. 2 VVG auch leistungsfrei 
sein. 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind gemäß 
§ 20 VVG sowohl die Kenntnis und Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und Arglist des 
Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag nach § 22 VVG wegen arglistiger Täuschung 
anzufechten, bleibt unberührt. 

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes; Fälligkeit; Folgen verspäteter Zahlung oder 
Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrages 

1. Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelung in Nr. 3 zu dem im Zertifikat 
angegebenen Zeitpunkt. Bei Erwerb der Versicherung später als 7 Tage nach Geräteneukauf 
beginnt der Versicherungsschutz erst nach Ablauf einer Wartezeit von 6 Wochen, gerechnet 
vom dem, im Zertifikat angegebenen Versicherungsbeginn. 

2. Fälligkeit des Einmalbeitrages 

Der einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts – 
unverzüglich bei Abschluss des R+V-GeräteSchutz zu entrichten. 

3. Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrages 

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden 
Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, ist der Versicherer nach Maßgabe des § 37 VVG berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten oder auch leistungsfrei. 

§ 3 Dauer und Ende des Vertrages 

1. Dauer 

Der Vertrag ist für den im Zertifikat angegebenen Zeitraum abgeschlossen und endet 
automatisch ohne dass es einer separaten Kündigung bedarf. 

2. Wegfall des versicherten Interesses 

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, endet der Vertrag zu 
dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt. 

§ 4  Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Versicherungsperiode oder wird es nach 
Beginn rückwirkend aufgehoben oder von Anfang an wegen arglistiger Täuschung nichtig, so 
gebührt dem Versicherer der Beitrag oder die Geschäftsgebühr nach Maßgabe der §§ 39 und 
80 VVG. 
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§ 5 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

a) Der Versicherungsnehmer hat vor Eintritt des Versicherungsfalles alle vertraglich 
vereinbarten Obliegenheiten einzuhalten. 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der genannten Obliegenheiten, so ist der 
Versicherer nach Maßgabe des § 28 VVG zur Kündigung berechtigt. Eine Kündigung 
des Versicherers wird mit Zugang wirksam. 

2. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles 

a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles 

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen; 

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt 
hat, unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen online unter 
www.geraeteschutz.ruv.de anzuzeigen; 

cc) Weisungen des Versicherers oder des beauftragten Dienstleisters zur 
Schadenabwendung/-minderung – ggf. auch mündlich oder telefonisch – 
einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten; 

dd) Weisungen des Versicherers oder des beauftragten Dienstleisters zur 
Schadenabwendung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen; 

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich - 
unter detaillierter Angabe der abhandengekommenen, zerstörten oder 
beschädigten Geräte - der Polizei anzuzeigen und dem Versicherer oder 
einem Beauftragtem eine Kopie der Anzeige zu übersenden; 

ff) das beschädigte Gerät, inklusive des vollständigen serienmäßigen Zubehörs, 
an das beauftragte Dienstleistungsunternehmen zu senden oder zu bringen. 
Die Kosten für die Übersendung werden übernommen. Hierzu erhält der 
Versicherungsnehmer einen Versandschein vom beauftragten Dienstleister. 

gg) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – auf Verlangen 
in Schriftform – zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder 
des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede 
Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang 
der Entschädigungspflicht zu gestatten. Kommt es auf Grund falscher oder 
unwahrer Angaben zur Entstehung von Kosten, die bei wahrheitsgemäßen 
Angaben nicht entstanden wären, so behalten wir uns vor, die angefallenen 
Kosten einzufordern.; 

hh) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm 
billigerweise zugemutet werden kann; 

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, so 
hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen, soweit ihm dies 
nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist. 

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2, so ist der Versicherer 
nach Maßgabe der §§ 28 und 82 VVG leistungsfrei. 

Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer zur Leistung 
verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist. 

§ 6 Versicherung für fremde Rechnung 

1. Rechte aus dem Vertrag 

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für das 
Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem 

http://www.geraeteschutz.ruv.de/
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Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt 
auch, wenn der Versicherte das Zertifikat besitzt. 

2. Zahlung der Entschädigung 

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer den 
Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte 
kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers 
verlangen. 

3. Kenntnis und Verhalten 

Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung 
sind, sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten 
des Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des 
Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer 
für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur dann zurechnen 
lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist. Im Übrigen gilt § 
47 VVG. 

§ 7 Übergang von Ersatzansprüchen 

1. Übergang von Ersatzansprüchen 

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser 
Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der 
Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. 
Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei 
Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend 
gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht. 

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses 
Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu 
wahren und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen 
Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, ist der Versicherer nach Maßgabe des 
§ 86 Abs. 2 VVG leistungsfrei. 

§ 8 Kündigung nach dem Versicherungsfall 

1. Kündigungsrecht 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den 
Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in Textform zu erklären. Sie muss der 
anderen Vertragspartei spätestens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der 
Versicherungsleistung per E-Mail zugegangen sein. 

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer 

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim 
Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung 
zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode, wirksam wird. 

3. Kündigung durch Versicherer 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim 
Versicherungsnehmer wirksam. 

§ 9 Besondere Verwirkungsgründe 

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer den 
Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von 
Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht. 
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Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den 
Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die 
Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen. 

Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechendem 
Verhältnis zu kürzen. 

§ 10 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderungen  

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht etwas 
anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die 
das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer 
erfolgen, in Textform abzugeben. 

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im 
Zertifikat oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die 
gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt. 

§ 11 Verjährung 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Verjährung 
beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger 
von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis 
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, 
zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform 
mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit. 

§ 12 Zuständiges Gericht 

1. Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die 
gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder der für den 
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine 
natürliche Person und wohnt in Deutschland, ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk 
der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in 
Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. 

2. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person und wohnt in Deutschland, müssen Kla- 

gen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer bei dem Gericht 
erhoben werden, das für den Wohnsitz des Versicherungsnehmers oder, in Ermangelung 
eines solchen, den Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes zuständig ist. Unterhält der 
Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt in einem Staat außerhalb der Europäischen Gemeinschaft, Islands, Norwegens 
oder der Schweiz oder ist sein Wohnsitz bzw. sein gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt, kann der Versicherer den Versicherungsnehmer vor dem Sitz 
des für den Versicherer zuständigen Gericht verklagen. Ist der Versicherungsnehmer eine 
juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht nach dessen Sitz oder dessen 
Niederlassung. 

3. Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände werden durch diese Vereinbarung  
nicht ausgeschlossen. 

4. Sollten sich einzelne Bestimmungen dieser AVB ganz oder teilweise als unwirksam oder un- 
durchführbar erweisen oder infolge Änderungen der Gesetzgebung nach Vertragsabschluss 
unwirksam oder undurchführbar werden, bleiben die übrigen Vertragsbestimmungen und die 
Wirksamkeit des Vertrages im Ganzen hiervon unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmung kann der Versicherer eine wirksame und durchführbare 
Bestimmung setzen, die dem Sinn und Zweck der nichtigen oder undurchführbaren 
Bestimmung möglichst nahe kommt, wenn dies zur Fortführung des Vertrages erforderlich ist 
oder wenn das Festhalten an dem Vertrag ohne neue Regelung für eine der Vertragsparteien 
auch unter 
Berücksichtigung der Interessen der anderen Vertragspartei eine unzumutbare Härte 
darstellen würde. Die neue Regelung ist nur wirksam, wenn sie unter Wahrung des 
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Vertragsziels die Belange des Versicherungsnehmers angemessen berücksichtigt. Sie wird 
zwei Wochen, nachdem die neue Regelung und die hierfür maßgeblichen Gründe dem 
Versicherungsnehmer mitgeteilt worden sind, Vertragsbestandteil. Entsprechendes gilt im 
Falle einer Vertragslücke. 

§ 13 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

§ 14 Elektronische Post 

Die Kommunikation mit R+V beziehungsweise dem vom Versicherer 
beauftragten Dienstleister, erfolgt ausschließlich auf elektronischem Weg per E-Mail 
oder per Online-Formular über das Portal www.geraeteschutz.ruv.de. 
Mit der Datenübertragung per unverschlüsselter E-Mail können erhebliche Sicherheitsrisiken 
verbunden sein, wie z.B. das Bekanntwerden der Daten durch 
unberechtigten Zugriff Dritter, Datenverlust, Virenübertragung, Übersendungsfehler, usw.

http://www.geraeteschutz.ruv.de/
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Merkblatt zur Datenverarbeitung 
 

R+V Versicherungsgruppe - Raiffeisenplatz 1 - 65189 Wiesbaden 
Stand Januar 2019 

 
 

1. Wozu dient dieses Merkblatt? 

 
Mit diesem Merkblatt informieren wir Sie umfassend über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. 
Diese verarbeiten wir nur, soweit wir dazu gesetzlich berechtigt oder verpflichtet sind. 
 
Die deutsche Versicherungswirtschaft hat sich in den Verhaltensregeln der deutschen 
Versicherungswirtschaft verpflichtet, nicht nur die datenschutzrelevanten Gesetze streng einzuhalten, 
sondern auch durch weitere Maßnahmen den Datenschutz zu fördern. Erläuterungen dazu finden Sie in den 
Verhaltensregeln im Internet: www.code-of-conduct.ruv.de 
 
Dort finden Sie auch die Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe, die diesen Verhaltensregeln zum 
01.01.2014 beigetreten sind. Auf Wunsch schicken wir Ihnen die Verhaltensregeln gerne per Post. Bitte 
wenden Sie sich dafür an unseren Datenschutzbeauftragten. 
 

2. Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten 

 

Wenn Sie datenschutzrechtliche Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten der 
R+V Versicherungsgruppe: 

Dr. Roland Weiß 
Raiffeisenplatz 1  
65189 Wiesbaden 
E-Mail: datenschutz@ruv.de 
 

Wenn Sie allgemeine Fragen zu Ihrem Vertrag haben, nutzen Sie bitte die allgemeinen Kontaktkanäle. 
Informationen darüber finden Sie im Internet: www.ruv.de 

 
 

3. Wie und wann verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten? 

 
Wir benötigen Ihre personenbezogenen Daten, um das zu versichernde Risiko vor einem Vertragsabschluss 
einschätzen zu können und das Vertragsverhältnis durchzuführen, z. B. im Schaden- oder Leistungsfall. 
 
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre Daten im rechtlich zulässigen Rahmen zum Zwecke der Werbung oder 
der Markt- oder Meinungsforschung. Dieser Nutzung können Sie jederzeit formlos mit Wirkung für 

die Zukunft widersprechen. Werbewidersprüche können Sie z. B. per E-Mail an ruv@ruv.de 

schicken. 
 
Ihre Daten verarbeiten wir im Rahmen der datenschutzrechtlichen Vorgaben gegebenenfalls auch zu 
Zwecken, die nicht direkt mit Ihrem Vertrag zusammenhängen. 
 

Beispielsweise kann dies der Fall sein, um 

- zulässige regulatorische oder aufsichtsrechtliche Anforderungen zu erfüllen. So unterliegen wir mit 
unserer Haupttätigkeit einigen spezialgesetzlichen Vorschriften, in deren Rahmen Ihre 
personenbezogenen Daten verarbeitet werden: z. B. Bekämpfung der Geldwäsche, gesetzliche 
Meldepflichten an staatliche Stellen, Solvency II etc. 

- Verfahren elektronischer Datenverarbeitung zu prüfen und zu optimieren 
- unternehmensintern und rechtlich zulässig unternehmensübergreifend verwendete Daten 

zusammenzustellen 
- Tarifkalkulationen zu erstellen und internes Controlling durchzuführen 
- rechtliche Ansprüche geltend zu machen und zur Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten 

 

http://www.ruv.de/de/datenschutz/code-of-conduct.jsp
mailto:datenschutz@ruv.de
mailto:ruv@ruv.de
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Grundsätzlich bitten wir Sie, uns nur Daten mitzuteilen, die für den jeweiligen Zweck (z. B. 
Vertragsbegründung, Leistungs- oder Schadenbearbeitung) notwendig oder gesetzlich vorgeschrieben sind 
(z. B. wegen Vorgaben aus dem Geldwäschegesetz, Vorgaben aus dem Steuerrecht). Wenn wir Sie bitten, 
uns Daten freiwillig mitzuteilen, machen wir Sie darauf besonders aufmerksam. Falls es eine vertragliche 
oder gesetzliche Pflicht zur Mitteilung der Daten gibt und Sie dies verweigern, kann daraus folgen, dass wir 
den Vertrag nicht schließen können oder nicht zur Leistung verpflichtet sind. 
 
 

4. Rechtsgrundlagen 

 
In vielen Fällen ist die Datenverarbeitung gesetzlich zulässig, weil sie für das Vertragsverhältnis 
erforderlich ist. Das gilt vor allem für das Prüfen der Antragsunterlagen, das Abwickeln des Vertrags und um 
Schäden und Leistungen zu bearbeiten. 
 
In bestimmten Fällen ist eine Datenverarbeitung nur zulässig, wenn Sie dazu ausdrücklich einwilligen. 
 
Beispiele: 
- Gesundheitsdaten, die wir in der Lebens-, Kranken- oder Unfallversicherung verarbeiten. 
- In einigen Fällen verarbeiten wir Ihre Daten zu Werbezwecken nur, wenn Sie hierzu ausdrücklich 

eingewilligt haben. 
Um diese Einwilligung bitten wir Sie gesondert. 
 
In anderen Fällen verarbeiten wir Ihre Daten auf Grund einer allgemeinen Interessenabwägung, d. h. wir 
wägen unsere mit den jeweiligen Interessen des Betroffenen ab. Ein Beispiel: Wenn wir wegen einer 
Prozessoptimierung Daten an spezialisierte Dienstleister übermitteln und diese eigenverantwortlich arbeiten, 
schließen wir mit diesen Dienstleistern Verträge. Diese stellen sicher, dass die Dienstleister ein 
angemessenes Datenschutzniveau einhalten. 
 
 

5. Herkunft und Kategorien personenbezogener Daten 

 
Grundsätzlich erheben wir personenbezogenen Daten direkt beim Betroffenen. 
 
In bestimmten Fällen kann es jedoch sein, dass wir personenbezogene Daten von Dritten erhalten. 
 
Beispiele: 
- Bei Postrückläufern führen spezialisierte Dienstleister eine Adressrecherche durch, um aktuelle 

Anschriftdaten zu ermitteln. 
- Daten zu Mitversicherten bzw. versicherten Personen erhalten wir über unseren 

Versicherungsnehmer, falls wir die Daten nicht direkt bei diesen Personen erheben können. 
 Wir erheben z. B. den Namen, die Adresse und das Geburtsdatum. Die erforderlichen Daten für den 

Leistungsfall erheben wir direkt beim Betroffenen. 
- Daten zu Bezugsberechtigten oder Begünstigten erhalten wir von unserem Versicherungsnehmer, z. 

B. den Namen, die Adresse und das Geburtsdatum, um den Betroffenen im Leistungsfall kontaktieren zu 
können. 

- Bei der Kfz-Versicherung erhalten wir die Daten eines abweichenden Halters von unserem 
Versicherungsnehmer, z. B. den Namen, die Kontaktdaten, Daten zum Fahrzeug und das Geburtsdatum. 

- Daten zu Sicherungsgebern, Kreditgebern, Leasinggebern, Bürgschafts- bzw. Garantiegläubigern 
und Forderungsinhabern erhalten wir unter Umständen von unserem Versicherungsnehmer. 
Umgekehrt kann es sein, dass wir von jenen Daten zum Versicherungsnehmer erhalten, insbesondere 
Kontaktdaten und Angaben zum betroffenen Risiko. 

- Bei einer Warenkreditversicherung erhalten wir Daten zu Risikokunden von unserem 
Versicherungsnehmer, z. B. Kontaktdaten und weitere Angaben des Risikokunden. 

- Daten zu Zeugen erhalten wir von unserem Versicherungsnehmer oder beteiligten Dritten, z. B. 
Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden. So erhalten wir den Namen, die Kontaktdaten und die 
jeweiligen Informationen zum Sachverhalt. 

- Bei Bonitätsauskünften erhalten wir Bonitätsinformationen von spezialisierten Auskunfteien. Nähere 
Informationen dazu finden Sie unter dem Punkt 11. 

- Außerdem erhalten wir Daten zu Ihrer Person über Ihren zuständigen Vermittler, z. B. im Rahmen der 
Antragsaufnahme. 
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6. An wen übermitteln wir Ihre Daten? 

 

Im Rahmen des Vertrags kann es zu einer Datenübermittlung an Dritte kommen: 
 
a) Rückversicherer 
Wir geben in bestimmten Fällen, z. B. bei einem hohen finanziellen Ausfallrisiko, einen Teil der durch den 
Vertrag übernommenen Risiken an Rückversicherer weiter. Hier kann es notwendig sein, dem 
Rückversicherer entsprechende versicherungstechnische Angaben mitzuteilen. 
 
Die Datenübermittlung an Rückversicherer erfolgt im Rahmen einer allgemeinen Interessenabwägung. 
Wenn es erforderlich ist, gesundheitsbezogene Informationen an Rückversicherer zu übermitteln, holen wir 
Ihre gesonderte Einwilligung ein. 
 
Informationen zur Datenverarbeitung bei den in Frage kommenden Rückversicherern finden Sie auf unseren 
Internetseiten: www.rueckversicherung.ruv.de 
 
b) Versicherungsvermittler 
Betreut Sie bei Ihren Versicherungsgeschäften ein Vermittler, teilen wir ihm allgemeine Antrags-, Vertrags- 
und Leistungsdaten mit, die er zum Beraten und Betreuen braucht. Wenn Sie nach Vertragsabschluss nicht 
mehr vom ursprünglichen Vermittler betreut werden wollen, können Sie Ihr Widerrufsrecht nutzen. Dieses 
besteht auch, wenn der Vermittler aus anderen Gründen wechselt, z. B. wenn er seine Tätigkeit einstellt. Wir 
können Ihnen dann einen neuen Vermittler anbieten, der Sie betreut. 
 
Daten an den Versicherungsvermittler übermitteln wir grundsätzlich im Rahmen einer allgemeinen 
Interessenabwägung oder auf gesetzlicher Grundlage. 
Wenn es erforderlich ist, dem Vermittler gesundheitsbezogene Informationen mitzuteilen, holen wir Ihre 
gesonderte Einwilligung ein. 
 
c) Datenübermittlung an andere Versicherer 
Sie sind verpflichtet, Fragen im Versicherungsantrag vollständig und wahrheitsgemäß zu beantworten. In 
bestimmten Fällen prüfen wir Ihre Angaben bei Ihrem Vorversicherer. Bei der Risikoprüfung kann es 
beispielsweise zum Überprüfen von Schadenfreiheitsrabatten, insbesondere der Schadenfreiheitsklassen in 
der Kfz-Haftpflichtversicherung und Vollkaskoversicherung, und zur Ergänzung oder Verifizierung der 
Angaben der Antragsteller oder Versicherten notwendig sein, Informationen mit einem Vorversicherer 
auszutauschen. Gleiches gilt, wenn wir Ihre Daten an einen Nachversicherer weitergeben. 
 
Auch beim Übertragen von Ansprüchen auf Altersvorsorge bei Anbieter- oder Arbeitgeberwechsel oder von 
Altersrückstellungen in der Krankenversicherung auf den neuen Versicherer kann ein Datenaustausch 
zwischen Vorversicherer und nachfolgendem Versicherer notwendig sein. 
 
Außerdem müssen in bestimmten Fällen, z. B. Mehrfachversicherungen, gesetzlichem Forderungsübergang 
und bei Teilungsabkommen, personenbezogene Daten unter den Versicherern ausgetauscht werden. Dabei 
werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des 
Versicherungsschutzes und des Risikos, oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag. 
Den Datenaustausch dokumentieren wir. 
 
Beim gemeinsamen Absichern von Risiken können bei der Risikoprüfung und Schadenbearbeitung Daten 
mit den beteiligten Versicherern ausgetauscht werden. 
 
Auch dann erfolgt die Datenübermittlung an andere Versicherer grundsätzlich im Rahmen einer allgemeinen 
Interessenabwägung und in einigen Fällen auf Grundlage einer Einwilligung, die wir gesondert von Ihnen 
einholen. 
 
d) Zentrales Hinweis-und Informationsssystem (HIS) 
Wenn wir einen Antrag oder Schaden prüfen, kann es zur Risikobeurteilung, weiteren Aufklärung des 
Sachverhalts oder Verhinderung von Versicherungsmissbrauch notwendig sein, Anfragen an andere 
Versicherer zu richten oder entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Die 
Versicherungswirtschaft nutzt zur genaueren Risiko- und Leistungsfalleinschätzung das Hinweis- und 
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Informationssystem (HIS) der informa HIS GmbH. Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie im 
Internet unter www.informa-his.de. Nicht alle Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe nehmen am HIS 
teil. 
 
Ergänzende Informationen über die Anfrage beim HIS finden Sie in unserer Datenschutzerklärung: 
www.ruv.de/datenschutz 
 
Eine Meldung in das HIS und seine Nutzung erfolgen nur zu Zwecken, die mit dem System verfolgt werden 
dürfen, also nur, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. In diesen Fällen erfolgt die 
Datenübermittlung auf Grundlage einer allgemeinen Interessenabwägung. Falls wir Sie beim HIS melden, 
informieren wir Sie schriftlich darüber.  
 
Schaden 
An das HIS melden wir und andere Versicherungsunternehmen erhöhte Risiken und Auffälligkeiten, die auf 
Versicherungsbetrug hindeuten könnten und daher näher geprüft werden müssen. Die Meldung ist bei 
Antragstellung oder im Schadensfall möglich und kann eine Person oder eine Sache, z. B. ein Kfz, betreffen. 
Eine Meldung zur Person ist möglich, wenn ungewöhnlich oft Schäden gemeldet werden oder z. B. das 
Schadenbild mit der Schadenschilderung nicht in Einklang zu bringen ist. Die Versicherer müssen im 
Schadensfall wissen, ob ein Fahrzeug schwerwiegende oder unreparierte Vorschäden hatte oder schon 
einmal als gestohlen gemeldet wurde. Deshalb melden wir Fahrzeuge an das HIS, wenn diese einen 
Totalschaden erlitten haben, gestohlen wurden oder wenn Schäden ohne Reparaturnachweis abgerechnet 
wurden. 
 
Immobilien melden wir an das HIS, wenn wir eine ungewöhnlich hohe Schadenhäufigkeit feststellen. Sollten 
wir Sie, Ihre Immobilie oder Ihr Fahrzeug an das HIS melden, informieren wir Sie darüber. 
 
Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Vertrags oder Regulierung eines Schadens richten wir 
Anfragen zur Person oder Sache (z. B. Kfz) an das HIS und speichern die Ergebnisse. Im Schadensfall kann 
es nach einem Hinweis durch das HIS erforderlich sein, genauere Angaben zum Sachverhalt von den 
Versicherern zu erfragen, die Daten an das HIS gemeldet haben. Auch diese Ergebnisse speichern wir, 
wenn sie für die Prüfung des Versicherungsfalls relevant sind. Es kann auch sein, dass wir Anfragen anderer 
Versicherer in einem späteren Leistungsfall beantworten und daher Auskunft über Ihren Schadensfall geben 
müssen. 
 
Rechtsschutz 
An das HIS melden wir und Versicherungsunternehmen erhöhte Risiken, z. B. Verträge mit ungewöhnlich 
häufig gemeldeten Rechtsschutzfällen. Sollten wir Sie an das HIS melden, benachrichtigen wir Sie darüber. 
Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Vertrags richten wir Anfragen zu Ihrer Person an das HIS 
und speichern die Ergebnisse. Erhalten wir einen Hinweis auf risikoerhöhende Besonderheiten, kann es 
sein, dass wir von Ihnen zusätzliche Informationen zum konkreten Meldegrund benötigen. 
 
Soweit es zur Sachverhaltsaufklärung erforderlich ist, können im Leistungsfall Daten zwischen dem in das 
HIS meldenden und dem abrufenden Versicherungsunternehmen ausgetauscht werden. Der 
Datenaustausch wird dokumentiert. Die Betroffenen werden über den Austausch informiert, wenn er nicht 
zum Aufklären von Widersprüchlichkeiten erfolgt. 
 
e) Kfz-Zulassungsstelle 
Beim Abschluss einer Kfz-Versicherung und bei allen sonstigen versicherungsrelevanten 
Zulassungsvorgängen (z. B. Ab- oder Ummeldung, Wohnortwechsel, Versichererwechsel) ist es gesetzlich 
erforderlich, personenbezogene Daten mit der Kfz-Zulassungsstelle auszutauschen. Dies ist z. B. der Fall, 
wenn Sie eine von uns erteilte elektronische Versicherungsbestätigung (eVB) bei der Kfz-Zulassungsstelle 
vorlegen, um ein Kfz zuzulassen. 

 
f) Auftragnehmer und Dienstleister 
Im Internet können Sie unter www.code-of-conduct.ruv.de Listen der Auftragnehmer und Dienstleister 
abrufen, zu denen dauerhafte Geschäftsbeziehungen bestehen. 
 
Auf Wunsch schicken wir Ihnen gerne einen Ausdruck per Post. Bitte wenden Sie sich dafür an unseren 
Datenschutzbeauftragten. 
 

http://www.informa-his.de/
file:///C:/Users/XV14829/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Q4U2VNSJ/www.ruv.de/datenschutz
http://www.ruv.de/de/datenschutz/code-of-conduct.jsp
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Wenn wir an Dienstleister nicht lediglich streng weisungsgebundene „Hilfsfunktionen“ auslagern, sondern 
Dienstleister weitergehende Tätigkeiten eigenständig erbringen, liegt datenschutzrechtlich eine sogenannte 
Funktionsübertragung vor. Typische Beispiele sind Sachverständige, Wirtschaftsprüfer oder medizinische 
Dienstleister. 
Wenn Sie geltend machen können, dass wegen Ihrer persönlichen Situation Ihr schutzwürdiges Interesse 
das Interesse des übermittelnden Versicherungsunternehmens überwiegt, haben Sie für die 
Datenübermittlung bei Funktionsübertragungen ein Widerspruchsrecht.  
Ein Beispiel: Bei einem zurückliegenden Versicherungsfall hat ein Gericht rechtskräftig festgestellt, dass ein 
bestimmter Sachverständiger Ihren Sachverhalt falsch begutachtet hat. In einem erneuten Schadensfall 
können Sie der Beauftragung desselben Sachverständigen widersprechen, da begründete Einwände gegen 
diesen bestehen. Dagegen reicht es nicht aus, wenn Sie ohne Angabe besonderer Gründe keine 
Datenübermittlung an Dienstleister generell oder einen bestimmten Dienstleister wünschen. 
Funktionsübertragungen finden Sie in der oben genannten Dienstleisterliste. 
 
g) Zentralisierte Datenverarbeitung innerhalb der R+V Versicherungsgruppe 
Innerhalb der R+V Versicherungsgruppe sind einzelne Bereiche zentralisiert, z. B. der Beitragseinzug, die 
telefonische Kundenbetreuung oder die Datenverarbeitung. Daher werden Stammdaten wie Ihre 
Versicherungsnummer, die Art der Verträge oder Ihr Geburtsdatum in einer zentralen Datensammlung 
geführt; d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten. 
So wird z. B. Ihre Adresse gegebenenfalls nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit 
verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen. So kann eingehende Post immer richtig zugeordnet 
und bei telefonischen Anfragen schnell der zuständige Ansprechpartner genannt werden. 
Alle an die zentralisierte Datenverarbeitung angebundenen Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe 
können diese Stammdaten einsehen. 
 
Die übrigen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den vertragsführenden 
Unternehmen der Gruppe abfragbar.  
 
Folgende Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe sind an die zentralisierte Datenverarbeitung 
angebunden: 
R+V Versicherung AG 
R+V Allgemeine Versicherung AG 
R+V Direktversicherung AG 
R+V Gruppenpensionsfonds-Service GmbH* 
R+V Krankenversicherung AG  
R+V Lebensversicherung AG 
R+V Lebensversicherung a.G. 
R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A., Niederlassung Wiesbaden 
R+V Pensionsfonds AG 
R+V Pensionskasse AG 
R+V Pensionsversicherung a.G. 
R+V Rechtsschutz-Schadenregulierungs-GmbH* 
R+V Service Center GmbH* 
R+V Treuhand GmbH* 
RUV Agenturberatungs GmbH* 
Vereinigte Tierversicherung Gesellschaft a.G. 
KRAVAG-HOLDING Aktiengesellschaft 
KRAVAG-ALLGEMEINE Versicherungs-AG 
KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG 
KRAVAG-SACH Versicherung des Deutschen Kraftverkehrs VaG 
KRAVAG und SVG Assekuranz Vertriebs- und Bearbeitungszentrum GmbH* 
KRAVAG Umweltschutz und Sicherheitstechnik GmbH (KUSS)* 
Condor Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft 
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft 
Condor Dienstleistungs-GmbH* 
R+V Dienstleistungs-GmbH* 

Pension Consult Beratungsgesellschaft für Altersvorsorge mbH* 
carexpert Kfz-Sachverständigen GmbH* 
CHEMIE Pensionsfonds AG 
compertis Beratungsgesellschaft für betriebliches Vorsorgemanagement mbH* 
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UMB Unternehmens-Managementberatungs GmbH* 
UMBI GmbH* 
 
* Dieses Unternehmen ist Dienstleister der Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe und kann daher auf 
personenbezogene Daten zugreifen. 
 
Die jeweils aktuelle Liste der an der zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmenden Unternehmen können 
Sie unter www.code-of-conduct.ruv.de abrufen. Auf Wunsch schicken wir Ihnen gerne einen Ausdruck dieser 
Liste per Post. Bitte wenden Sie sich dafür an unseren Datenschutzbeauftragten. 
 
h) Übergeordnete Finanzkonglomeratsunternehmen 
Wir übermitteln personenbezogene Daten an die DZ BANK AG als übergeordnetes 
Finanzkonglomeratsunternehmen, wenn und soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Eine solche 
Verpflichtung kann sich aus den Regeln über eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation ergeben, zum 
Beispiel an ein angemessenes und wirksames Risikomanagement auf Konzernebene. 
 
i) Leasing- und Kreditgeber 
Wenn Sie im Rahmen von Leasing- oder Kreditverträgen Sachversicherungen mit R+V abschließen, 
informieren wir den Leasing- bzw. Kreditgeber auf Anfrage darüber, dass ein entsprechender 
Versicherungsschutz besteht und er im Zusammenhang mit Kündigungen, Zahlungsverzug und 
Schadensfällen als Drittberechtigter erfasst ist. 
Er erhält auch Informationen über Versicherungssummen und bestehende Selbstbeteiligungen, damit er sein 
finanzielles Ausfallrisiko beurteilen kann.  
 
j) Behörden, Zentralbanken und andere Stellen mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben 
An Behörden, Zentralbanken und andere Stellen mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben übermitteln wir Ihre 
personenbezogenen Daten, wenn wir gesetzlich oder vertraglich dazu berechtigt oder verpflichtet sind.  
Eine solche Datenübermittlung kann auf Anfrage einer Behörde erfolgen. Wir prüfen dann, ob die Behörde 
die Daten erhalten darf.  
 
In einigen Fällen sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, Ihre Daten an Behörden zu übermitteln, z. B. 
- wegen steuerrechtlicher Vorschriften oder Verpflichtungen aus dem Kreditwesengesetz bei Meldungen 

an die Deutsche Bundesbank oder 
- bei einer gesetzlich erforderlichen Berufshaftpflichtversicherung an die rechtlich festgeschriebenen 

Meldestellen. 
 
In allen anderen Fällen holen wir von Ihnen eine Einwilligung ein. 
 
k) Mitversicherte 
In Verträgen, bei denen es neben dem Versicherungsnehmer noch andere mitversicherte Personen gibt, 
kann es zur Vertragsdurchführung erforderlich sein, dass Daten der jeweils anderen Person übermittelt 
werden. Sofern Ihre Einwilligung notwendig ist, holen wir diese gesondert ein. 
 
 

7.Datenübermittlung in Drittstaaten außerhalb der EU/EWR 

 
Wenn wir personenbezogene Daten innerhalb der EU/EWR übermitteln, beachten wir die strengen 
rechtlichen Vorgaben. 
Wenn es erforderlich ist, übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten an Dienstleister in Drittstaaten 
außerhalb der EU/EWR, z. B. im Rahmen von IT-Leistungen, oder an Sachverständige. Auswahl und 
vertragliche Vereinbarungen richten sich selbstverständlich nach den gesetzlichen Regelungen. 
Bei bestimmten Vertragstypen kann es vorkommen, dass wir Ihre Daten an Rückversicherer in Drittstaaten 
außerhalb der EU/EWR übermitteln. 
Insbesondere in den Fällen, bei denen das versicherte Risiko oder der Versicherungsnehmer sich in einem 
Drittstaat befindet, kann es erforderlich sein, Daten in den Drittstaat zu übermitteln (z. B. Vermittler, andere 
Versicherer). 
Darüber hinaus bestehen in bestimmten Fällen gesetzliche Meldeverpflichtungen, wegen deren wir Ihre 
Daten an Behörden und ähnliche Stellen in Drittstaaten außerhalb der EU/EWR übermitteln müssen. 
Auch bei Rechtsstreitigkeiten mit Auslandsbezug kann eine solche Übermittlung notwendig sein (z. B. 
Rechtsanwälte). 

http://www.ruv.de/de/datenschutz/code-of-conduct.jsp
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Wenn im Einzelfall Ihre Einwilligung notwendig ist, holen wir diese gesondert ein. 
 
 

8. Wie lange speichern wir Ihre Daten? 

 
Wenn es erforderlich ist, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer unserer 
Geschäftsbeziehung. Das kann auch die Anbahnung oder die Abwicklung eines Vertrags sein. 
Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten. Diese 
ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO), dem 
Geldwäschegesetz (GWG) oder der Versicherungsunternehmens-Rechnungslegungsverordnung 
(RechVersV). Dort vorgegebene Fristen zur Aufbewahrung und Dokumentation betragen zwei bis 30 Jahre. 
 
Die Speicherdauer richtet sich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen, die zum Beispiel nach den §§ 195 
ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) bis zu 30 Jahre betragen können; die regelmäßige Verjährungsfrist 
beträgt drei Jahre. 
Weitere Informationen zu unseren Löschfristen finden Sie im Internet unter www.ruv.de/static-
files/ruvde/downloads/datenschutz/loeschfristen.pdf 
Die Liste schicken wir Ihnen gerne auch per Post. Bitte wenden Sie sich dafür an unseren 
Datenschutzbeauftragten. 
 
 

9. Welche Rechte haben Sie? 

 
Ihre gesetzlichen Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und 
Datenübertragbarkeit können Sie bei unserem Datenschutzbeauftragten geltend machen. 
 
Beruht die Datenverarbeitung auf einer allgemeinen Interessenabwägung, steht Ihnen ein 
Widerrufsrecht gegen diese Datenverarbeitung zu, wenn aus Ihrer persönlichen Situation Gründe 
gegen eine Datenverarbeitung sprechen. 
 
 

10. Informationspflicht, wenn wir Daten Dritter von Ihnen erhalten  

 
Erhalten wir von Ihnen als Versicherungsnehmer personenbezogene Daten von Dritten, müssen Sie das 
Merkblatt zur Datenverarbeitung an diese weitergeben. Das sind z. B. Mitversicherte, versicherte Personen, 
Bezugsberechtigte, Geschädigte, Zeugen, abweichende Beitragszahler, Kredit-, Leasinggeber etc. 
 
 

11. Wann holen wir Informationen zu Ihrer Bonität ein? 

 
R+V wird gegebenenfalls im Rahmen des Antrags auf Abschluss einer Kfz-Haftpflichtversicherung Ihre 
dazu erforderlichen Daten (Name, Vorname, Firmenbezeichnung, Anschrift, Geburtsdatum) an die infoscore 
Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden übermitteln, um Informationen zu Ihrem 
bisherigen Zahlungsverhalten und Bonitätsinformationen auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren 
unter Nutzung von Anschriftdaten zu erhalten. 
Aufgrund des berechtigten Interesses holen wir eine Bonitätsauskunft bei Abschluss einer Kfz-
Haftpflichtversicherung im Hinblick auf das bei dieser Pflichtversicherung bestehende finanzielle Ausfallrisiko 
ein (Direktanspruch des Geschädigten). Die Pflichtversicherung und die Eintrittspflicht ergeben sich aus dem 
1. Abschnitt Pflichtversicherungsgesetz für Kraftfahrzeughalter (PflVG) und aus Teil 2, Kapitel 1, Abschnitt 2 
Versicherungsvertragsgesetz (VVG). 
 
Bei Anträgen oder Angeboten zum Abschluss einer Kautionsversicherung, einer Kreditversicherung oder 
einer Versicherung gegen finanzielle Verluste, wie z. B. einer Vertrauensschadenversicherung, und 
während der Laufzeit eines dieser Verträge übermittelt R+V Ihre personenbezogenen Daten (Firma, Name, 
Vorname, Anschrift, Geburtsdatum) an beauftragte Auskunfteien. Dies geschieht, um Informationen zu Ihrem 
bisherigen Zahlungsverhalten und Bonitätsinformationen auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren 
unter Nutzung von Anschriftdaten zu erhalten. Das berechtigte Interesse an einer Wirtschaftsauskunft 
besteht in diesen Fällen bei Abschluss und während der Durchführung dieser Verträge wegen des 
bestehenden finanziellen Ausfallrisikos der R+V Allgemeine Versicherung AG. 
 

http://www.ruv.de/static-files/ruvde/downloads/datenschutz/loeschfristen.pdf
http://www.ruv.de/static-files/ruvde/downloads/datenschutz/loeschfristen.pdf
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Unsere Partner sind: 
infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden 
informa Solutions GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden 
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden 
Creditreform Wiesbaden Hoffmann KG, Adolfsallee 34, 65185 Wiesbaden 
Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstraße 18, 22761 Hamburg 
Prof. Schumann Analyse GmbH, Weender Landstraße 23, 37073 Göttingen 
Deutsche Bank AG, Zentrale Auskunftei, 20079 Hamburg 
Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt 
KSV1870 Information GmbH, Wagenseilgasse 7, 1120 Wien, Österreich 
 
Auch im Bereich der Technischen Versicherungen holen wir bei Großrisiken Bonitätsinformationen auf 
Basis mathematisch-statistischer Verfahren unter Nutzung von Anschriftdaten über die Creditreform 
Wiesbaden Hoffmann KG, Adolfsallee 34, 65185 Wiesbaden ein. 
 
Falls Sie Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten wünschen, die die Auskunftei gespeichert hat, 
wenden Sie sich bitte direkt an die beauftragte Auskunftei. 
 
 

12. Welche Rechte haben Sie bei einer automatisierten Einzelfallentscheidung? 

 
Als Versicherer sind wir befugt, in bestimmten Fallgruppen (z. B. bei einer Entscheidung zum Abschluss oder 
der Erfüllung eines Vertrags oder bei einer Entscheidung auf Grundlage verbindlicher Entgeltregelungen für 
Heilbehandlungen wie der GOÄ) Ihre personenbezogenen Daten (auch Ihre Gesundheitsdaten) einer 
sogenannten „automatisierten Einzelfallentscheidung“ zugrunde zu legen. Dies bedeutet, dass wir in 
bestimmten Fällen Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen eines Algorithmus berücksichtigen, der auf 
einem anerkannten mathematisch-statistischen Verfahren beruht. 
 
Falls wir Ihrem Antrag auf Versicherungsleistung oder von Schadenersatz vollumfänglich oder teilweise 
nicht nachkommen sollten, haben Sie folgende Rechte: 
 
- Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person durch uns als Verantwortlichen, 
- Darlegung des eigenen Standpunkts und 
- Recht auf Anfechtung der Entscheidung. 
 
Über diese Rechte informieren wir Sie ausdrücklich, wenn wir Ihren Antrag ganz oder teilweise ablehnen 
müssen und keine Versicherungsleistung oder Schadenersatz gewähren können. 
 
 

13. Beschwerderecht 

 
Sie haben ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde, siehe Artikel 77 
Datenschutzgrundverordnung. 


